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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §11;

BAO §230;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1989, 427;

Rechtssatz

Ob eine Gefährdung der Einbringlichkeit vorliegt, wird regelmäßig nur auf Grund einer Gegenüberstellung der

Abgabenforderung und des dem Abgabep=ichtigen zur Begleichung dieser Forderung zur Verfügung stehenden

Einkommens und Vermögens beurteilt werden können. Die Höhe der Abgabenforderung ist daher von wesentlicher

Bedeutung. Für die Annahme einer Gefährdung reicht es aus, wenn das Aufkommen in Gefahr gerät. Bei einer

Gefährdung handelt es sich um das Vorstadium eines Abgabenausfalls, in dem eine Tendenz erkennbar ist, daß die

Abgabe nicht bezahlt werden wird. Für die Gefährdung muß es Anhaltspunkte tatsächlicher Art geben; sie darf nicht

nur vermutet werden. Ob die wirtschaftlichen, Ananziellen und steuerlichen Verhältnisse des Abgabep=ichtigen die

Annahme einer Abgabengefährdung rechtfertigen, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls in deren

zusammenfassender Würdigung zu beurteilen.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1989:1988160243.X01

Im RIS seit

20.04.1989

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1989/4/20 88/16/0243
	JUSLINE Entscheidung


